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Planungsbeschleunigung: 
ZDS fordert zusätzliche 
Maßnahmen 

Der Zentralverband der deutschen Seehafen-
betriebe e.V. (ZDS) sieht den Entwurf des Pla-
nungsbeschleunigungsgesetzes als ersten 
wichtigen Schritt der Bundesregierung, um 
kurzfristig und rechtssicher die im Koalitions-
vertrag enthaltenen Erleichterungen für Bau 
und Planung von Infrastrukturprojekten umzu-
setzen. 

Die im Entwurf enthaltenen Maßnahmen im 
Verkehrsbereich, wie z. B. die Möglichkeiten 
der Plangenehmigung sowie des Erörterungs-
verzichts, die einheitliche Klagebegründungs-
frist, die Ausweitung der Anordnung vorgezo-
gener oder vorläufiger Maßnahmen, die 
Bündelung von Anhörungs- und Genehmi-
gungsbehörde im Eisenbahnbundesamt, die 
erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesver-
waltungsgerichts für ausgewählte Schienen-
strecken und schließlich die Verbesserungen 
durch die digitalisierte Bürgerbeteiligung sind 
zu begrüßen. 

Über die in dem Gesetzentwurf enthaltenen 
Änderungen und Ergänzungen hinaus sind je-
doch nach Auffassung des ZDS noch weitere 
dringende Maßnahmen, die zum Teil auch ih-
ren Niederschlag im Bericht des Innovationsfo-
rums Planungsbeschleunigung gefunden ha-
ben, zu veranlassen, um eine nachhaltige und 
durchgreifende Beschleunigungswirkung für 
Planungs- und Genehmigungsverfahren zu er-
zielen. 

Dazu gehörten insbesondere die 

- Beseitigung unterschiedlicher Stan-
dards für Planfeststellungsbeschlüsse 
und Planunterlagen auf Länderebene  

- Schaffung einer Rechtsgrundlage für 
ein Fehlerbehebungsverfahren 

- Begrenzung der gerichtlichen Prü-
fungstiefe im Verbandsklagerecht 

- Ermöglichung von Ausgleichsmaßnah-
men auch für die Aufwertung bestehen-
der Naturschutzgebiete 

- Wiedereinführung der materiellen Präk-
lusion bei Klageverfahren 

- Überprüfung des Zeitpunktes für die 
Beurteilung der Sach- und Rechtslage 
im Klageverfahren 

- Anpassung der EU-Wasserrahmen-
richtlinie als nutzungsbezogenes Be-
wirtschaftungsrecht/Optimierung im na-
tionalen Recht 

- Harmonisierung und Aktualisierung des 
EU-Artenschutzrechts 

Um den systemimmanenten Problemen und 
Engpässen bei der Planfeststellung spürbar 
entgegenzutreten sollten möglichst viele Be-
schleunigungspotentiale im Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren identifiziert und mit wir-
kungsvollen Maßnahmen hinterlegt werden. 

 


